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Wichtiger Hinweis für die Bezieher 
des Gesetz- und Verordnungsblattes 
_ und des Ministerialblattes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die seit dem 1. 7. 1994 unverändert gebliebenen Preise 
müssen wir aufgrund der allgemeinen Kostensteigerun­
gen nun leider erhöhen. 

Ab 1. Januar 2002 werden folgende Bezugspreise 
pro Kalenderjahr berechnet: 

Gesetz- und Verordnungblatt 67,- Euro 

Sammlung des bereinigten Gesetz- und 
Verordnungsblattes (SGV. J\1RW.) 

Ministerialblatt 

Sammlung des bereinigten 
Ministerialblattes (Sl\rIBl. NRW.) 

81,-Euro 

115,- Euro 

140,-Euro 
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763 
Gesetz 

über die Rechtsverhältnisse der 
Westfälischen Provinzial-Versicherungsanstalten 

und über die Aufhebung des Gesetzes 
betreffend 

die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten 
Vom 16. November 2001 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse 
der Westfälischen Provinzial-Versicherungsanstalten 

(Westfälische Provinzial-VersicherungG) 

§1 
Grundlagen der Anstalt 

(1) Die Westfälische Provinzial-Feuersozietät und 
die Westfälische Provinzial-Lebensversicherungsanstalt, 
nachstehend Anstalten genannt, sind rechtsfähige An­
stalten des öffentlichen Rechts. Die geschäftliche Tätig­
keit der Anstalten ist nach kaufmännischen Grundsätzen 
unter Berücksichtigung des Gemeinwohls zu führen. Die 
Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Ge­
schäftsbetriebs. 

(2) Die Rechtsverhältnisse der Anstalten bestimmen 
sich nach diesem Gesetz und nach ihren Satzungen. 

(3) Die Anstalten haben ihren Sitz in Münster (Westfa­
len). 

(4) Die Anstalten sind berechtigt, ein Dienstsiegel zu 
führen. Das Dienstsiegel trägt in der Inschrift den Namen 
der Anstalt. 

§2 
Geschäftstätigkeit 

(1) Die Geschäftstätigkeit der Westfälischen Provin­
zial-Feuersozietät kann sich auf alle Zweige der Versi­
cherung, mit Ausnahme der Lebensversicherung und der 
sonstigen, nach dem Grundsatz der Spartentrennung 
jeweils gesondert zu betreibenden Versicherungssparten, 
einschließlich der Mit- und Rückversicherung, erstrek­
ken. 

(2) Die Geschäftstätigkeit der Westfälischen Provin­
zial-Lebensversicherungsanstalt kann sich auf alle Arten 
von Lebensversicherungen, einschließlich der Mit- und 
Rückversicherung, erstrecken. 

§3 
Geschäftsgebiet 

(1) Das Geschäftsgebiet der Anstalten ist das Gebiet des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme 
des Landesverbandes Lippe. 

(2) Die Westfälische Provinzial-Lebensversicherungs­
anstalt ist aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des 
ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein­
Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des 
Landesverbandes Lippe tätig. 

(3) Eine begrenzte Tätigkeit außerhalb Deutschlands 
im europäischen Binnenmarkt kann durch Satzungsbe­
stimmung zugelassen werden. 

§4 
Gewährträger 

(1) Gewährträger der Anstalten sind der Landschafts­
verband Westfalen-Lippe, der Westfälisch-Lippische 
Sparkassen- und Giroverband und die Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale. 

(2) Es können weitere Gewährträger, die juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sein müssen, hinzutre­
ten. Jeder Gewährträger kann unter Übertragung seiner 
Rechte und Pflichten auf die verbliebenen oder einen neu 

hinzutretenden Gewährträger ausscheiden. Die Gewähr­
träger können ihre verhältnismäßige Beteiligung am 
Stammkapital durch entsprechende Vereinbarungen än­
dern. 

§5 
Stammkapital 

(1) Die Anstalten haben ein Stammkapital, das durch 
Einzahlung oder aus Mitteln der Anstalt aufgebracht 
werden kann. Jeder Gewährträger hat einen Anteil am 
Stammkapital zu übernehmen. Die Stammkapitalanteile 
müssen übertragbar gestaltet sein. Das Stammkapital 
kann aus dem Jahresüberschuss verzinst werden. 

(2) Die Höhe des Stammkapitals und die Höhe der 
Verzinsung regelt die Satzung. 

§6 
Anstaltslast 

und Gewährträgerhaftung 

(1) Die Gewährträger stellen sicher, dass die Anstalten 
ihre Aufgaben erfüllen können (Anstaltslast). 

(2) Für die Verbindlichkeiten der Anstalten haften die 
Gewährträger als Gesamtschuldner, im Innenverhältnis 
entsprechend ihren Anteilen am Stammkapital. Eine 
Inanspruchnahme der Gewährträger ist jedoch erst mög­
lich, wenn eine Befriedigung aus dem Vermögen der 
Anstalten nicht zu erlangen ist. 

§7 
Organe 

Organe der Anstalt sind: 

1. die Gewährträgerversammlung, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. der Vorstand. 

§8 
Gewährträgerversammlung 

(1) Die Gewährträgerversammlung besteht aus den von 
den Gewährträgern entsandten Vertretern. Deren 
Stimmrechte müssen der verhältnismäßigen Beteiligung 
des Gewährträgers am Stammkapital entsprechen und 
können für jeden Gewährträger nur einheitlich ausgeübt 
werden. Die Anzahl der Mitglieder der Gewährträgerver­
sammlung sowie die innere Organisation der Gewährträ­
gerversammlung wird durch die Satzung geregelt. 

(2) Die Gewährträgerversammlung entscheidet nach 
Beratung durch den Verwaltungsrat über: 

1. den Erlass und die Änderung der Satzung sowie die 
Auflösung der Anstalt, 

2. die Aufnahme weiterer Gewährträger, 

3. die Veränderung des Stammkapitals, 

4. Beschlüsse gemäß § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes, 

5. die Verwendung des Jahresüberschusses, 

6. die Entlastung der Mitglieder des y orstandes und des 
Verwaltungsrats. · 

(3) Die Gewährträger können das operative Geschäft 
der Anstalten auf eine oder mehrere Kapitalgesellschaf­
ten übertragen, an denen die übertragenden Anstalten die 
Kapitalmehrheit erhalten, sowie die Anstalten entspre­
chend den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes verei­
nen oder ihre Rechtsform ändern. 

(4) Der Erlass und die Änderung der Satzung, die 
Auflösung der Anstalt, die Vereinigung der Anstalten 
sowie eine Änderung der Rechtsform müssen mit einer 
Mehrheit von mindestens 3

/ 4 der Stimmen beschlossen 
werden. 

(5) Beschlüsse gemäß Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Satzung und Satzungsänderungen 
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sind von den Anstalten unter Hinweis auf die erteilte 
Genehmigung im Gesetz- und Verordnungsblatt von 
Nordrhein-Yvestfalen öffentlich bekannt zu machen. 

(6) Die Gewährträgerversammlung vertritt die Anstalt 
gegenüber den Verwaltungsratsmitgliedern. 

§9 
Verwaltungsrat 

{l) Der Verwaltungsrat setzt sich zu zwei Dritteln aus 
Vertretern zusammen, die von den Gewährträgern ent­
san.dt \Verden, und zu einem Drittel aus Arbeitnehmer­
vertretern. Die Gesamtzahl der Verwaltungsratsmitglie­
der, die verhältnismäßige Zusammensetzung der von den 
Gewährträgern entsandten Mitgliedergruppe, die A1.;.s­
wahl der Arbeitnehmervertreter sowie die innere Organi­
sation des Verwaltungsrats werden durch die Satzung 
geregelt. 

(2) Aufgabe des Verwaltungsrats ist die Überwachung 
der Geschäftsführung des Vorstandes. Er ist über alle 
wich:igen Geschäftsvorgänge zu unterrichten. Der Ver­
waltungsrat entscheidet insbesondere über: 

1. die Anstellung, Bestellung und Abberufung von Vor­
standsmitgliedern, 

2. die Feststellung des Jahresabschlusses, ausgenommen 
die Verwendung des Jahresüberschusses, 

3. die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Rech­
nungsabschluss, 

4. die Bildung von Beiräten. 

(3) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Verwal­
tungsrates für: 

1. die Feststellung des Wirtschaftsplanes, 

2. die Festsetzung und Änderung der Allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen, 

3. den Enverb oder die Veräußerung von Grundstücken 
und Beteiligungen, sofern nicht der \Vert einen vom 
Verwaltungsrat festzulegenden Betrag unterschreitet, 

4. die Aufnahme von Darlehen. 

(4) Der Venvaltungsrat kann aus seiner Mitte Aus­
schüsse bilden und diesen, soweit die Satzung dies 

§ 12 
Auflösung 

Im Falle der Auflösung der Anstalten fällt das nach 
Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen der 
Anstalten im Verhältnis ihrer Anteile am Stammkapital 
an die Gewährträger. 

§ 13 
Übergangsvorschriften 

(1) Die geltenden, aufsichtsbehördlich genehmigten 
und ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemachten Sat­
zungen der Anstalten behalten auch über den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes hinaus ihre Gültigkeit, 
soweit sie § 1 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes nicht 
entgegenstehen. 

(2) Die Amtsdauer der im Amt befindlichen :::Y.I:itglieder 
der Gewährträgerversammlung, des Verwaltungsrats so­
wie des Vorstands wird durch das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nicht berührt. 

§ 14 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Artikel 2 
Aufhebung des Gesetzes 

betreffend 
die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten 

Das Gesetz betreffend die öffentlichen Feuerversiche­
rungsanstalten vom 25. Juli 1910 in der für Nordrhein­
Westfalen bereinigten Fassung vom 7. Kovember 1961 
{GV; NRW. S. 325, A::1.lage. I S. 200) tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1996 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 16. ::_\l"ovember 2001 

Die Landesregierung 
Nordrhein-\Vestfalen 

Der Ministerpräsident 
zulässt, einzelne Aufgaben übertragen. (L. S.) Wolfgang Clement 

(5) Der Verwaltungsrat vertritt die Anstalt gegenüber 
den Vorstandsmitgliedern. 

§ 10 
Vorstand-

Der Vorstand, der aus mindestens zwei Mitgliedern 
besteht, führt die Geschäfte der Anstalt nach Maßgabe 
der Gesetze und der Satzung. Er vertritt die Anstalt 
gerichtlich und außergerichtlich, mit Ausnahme der 
Angelegenheiten im Sinne § 9 Abs. 5 dieses Gesetzes. 

§ 11 
Aufsicht 

(1) Die Anstalten unterstehen der Aufsicht des Landes, 
die durch das Finanzministerium ausgeübt wird. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die 
Angelegenheiten der Anstalten unterrichten, an Ort und 
Stelle prüfen, mündliche und schriftliche Berichte, Akten 
und sonstige Unterlagen anfordern sowie an den Sitzun­
gen der Gewährträgerversammlung und des Verwal­
tungsrates teilnehmen, insbesondere die Einberufung der 
Gewährträgerversammlung und des Verwaltungsrats zur 
Behandlung bestimmter Angelege!hlJ.eiten verlangen. Die 
durch die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde en~stehen­
den Kosten tragen die Anstalten. 

(3) Erfüllen die ... A.nstalten die ihnen obliegenden gesetz­
lichen Pflichten nicht und kommen sie auch der Auffor­
derupg der Aufsichtsbehörde, die erforderlichen Maß­
nahmen zu ergreifen, nicht fristgerecht nach, so kann die 
Aufsichtsbehörde das Erforderliche selbst oder durch 
einen Beauftragten veranlassen. Die dabei entstehenden 
Kosten tragen die Anstalten. 

763 

Der Finanzminister 

Peer Steinbrück 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2001 S. 780. 

Bekanntmachung des Staatsvertrags 
zur Änderung des Staatsvertrags 

zwischem dem Land Rheinland-Pfalz 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt 
der Rheinprovinz 

und die Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 
der Rheinprovinz vom 14./21. Dezember 1995 

(Änderungsvertrag 
zur Rheinischen Provinzial-Versicherung) 

Vom 20. November 2001 

Die Länder 1'~ordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
~aben am 19./21. September 2001 den Staatsvertrag zur 
Anderung des Staatsvertrages über die Provinzial-Feuer­
versicherungsanstalt der Rheinprovinz und die Provin­
zial-Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz vom 
14./21. Dezember 1995 (Änderungsvertrag zur Rheini­
schen Provinzial-Versicherung) geschlossen 
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Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht. 

Der Staatsvertrag ist nach seinem Artikel 2 am 
20. November 2001 in Kraft getreten. 

Düsseldorf, den 20. November 2001 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalem 

(L.~.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clemen t 

Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages 

zwischen 
dem Land Rheinland-Pfalz 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt 

der Rheinprovinz und die Provinzial­
Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz 

vom 14./21. Dezember 1995 
(Änderungsstaatsvertrag 

zur Rheinischen Provinzial-Versicherung) 

Das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Minis­
terpräsidenten, dieser vertreten durch den Minister des 
Innern und für Sport, und das Land Nordrhein-Westfa­
len, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser 
vertreten durch den Finanzminister, 

beschließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 

Der Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein­
Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über die 
Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz 
und die Provinzial-Lebensversicherungsanstalt der 
Rheinprovinz vom 14./21. Dezember 1995 (GVBL RP 1996 
S. 144; GV. NRW. 1996, S. 191 und 208) wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem Artikel 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Falle der Änderung der Rechtsform einer Anstalt 
gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird die Kapital­
mehrheit an dem oder den Unternehmen auf eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts übertra­
gen." 

2. Dem Artikel 3 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Falle der Änderung der Rechtsform einer Anstalt 
gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bleibt die Haftung 
der Gewährträger für diejenigen Verbindlichkeiten 
bestehen, die bereits zum Zeitpunkt des Rechtsform­
wechsels bestanden." 

3. Artikel 6 wird ,vie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 
„5. die Übertragung des operativen Geschäfts 

der Anstalten auf eine oder mehrere Kapi­
talgesellschaften, an denen die übertragen­
den Anstalten die Kapitalmehrheit erhal­
ten, die Auflösung 9.der Vereinigung der 
Anstalten sowie die Anderung der Rechts­
form der Anstalten nach den Vorschriften 
des Umwandlungsgesetzes." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Beschlüsse zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 
bedürfen der Einstimmigkeit der Gewährträg•erver­
sammlung. Die Beschlüsse zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
und 5 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmi­
gung der Aufsichtsbehörde. Satzungen und Sat-

zungsänderungen werden von den Anstalten in 
beiden Ländern öffentlich bekannt gemacht." 

4. Artikel 12 wird aufgehoben.· 

Artikel 2 

Dieser Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der verfas­
sungsmäßig zuständigen Organe der vertragschließenden 
Länder am ersten Tag in I(raft, der auf den Austausch der 
Ratifikationsurkunden folgt. 

Düsseldorf, den 21. September 2001 

Für das Land 
Nordrhein-Westfalen 

Namens des Ministerpräsidenten 

Der Finanzminister 
Peer Steinbrück 

Mainz, den 14. September 2001 
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Für das Land 
Rheinland-Pfalz 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 
Der Minister des Innern und für Sport 

Walter Zuber 

- GV. NRW. 2001 S. 781. 

Satzung 
der Provinzial Holding Westfalen 

Vom 19. November 2001 

1. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Firma, Sitz 

(1) Die „Provinzial Holding Westfalen" ist eine rechts­
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Westfälischen 
Provinzial-Versicherungsanstalten vom 15. November 
2001. 

(2) Die Provinzial Holding Westfalen ist berechtigt, ein 
Dienstsiegel mit der Inschrift „Provinzial Holding West­
falen" zu führen. Die von ihr ausgestellten und mit dem 
Dienstsiegel versehenen Schriftstücke sind öffentliche 
Urkunden. 

(3) Die Provinzial Holding Westfalen ist berechtigt, die 
Mitwirkung und Unterstützung von Behörden und Kör­
perschaften des öffentlichen Rechts gegen Erstattung der 
baren Auslagen in Anspruch zu nehmen, soweit gesetzli­
che Vorschriften oder dienstliche Interessen dem nicht 
entgegenstehen. Insbesondere ist sie befugt, Grundbücher 
und Akten einzusehen und einfache oder beglaubigte 
Abschriften von Grundbuchblättern zu fordern. 

(4) Soweit die Gesetze, diese Satzung oder sonstige 
spezielle Rechtsregelungen nicht entgegenstehen, gelten 
rechtsanalog die Grundsätze des Aktienrechts. 

(5) Sitz der Provinzial Holding Westfalen ist Münster 
(Westf.). 

(6) Bis zur Verschmelzung der Provinzial Leben Hol­
ding Westfalen auf die Provinzial Holding Westfalen 
besteht eine Organ- und Verwaltungsgemeinschaft mit 
der Provinzial Leben Holding Westfalen. 

§2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist 

1. die Beteiligung an, 
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2. die Führung und Steuerung von smvie 

3. die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von 
Versicherungsunternehmen, mit dem Ziel der flächen­
deckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versiche­
rungsschutz und der .Aufrechterhaltung eines kundenori­
e:J.tierten, regional dezentralisierten ausgewogenen 
Marktes für Versicherungsprodukte, :.nsbesondere im 
Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 

Eine begrenzte Tätigkeit außerha~b Deu:schlands im 
europäischen Binnen.'Uarkt ist zulässig. 

(2) Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch 

1. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußenmg von 
Beteiligungen an Versicherungsunternehmen ~it qer 
in Abs. 1 genannten Zielsetzung, sowie an sonstigen 
Unternehmen im In- und Ausland. soweit es dem in 
Abs. 1 genannten Zweck dient, · 

2. die Tätigkeit im Bereich der Kapitalanlage sowie des 
Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäfts, 

3. der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweige:i. 

. (3) Die Anstalt ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des 
Unternehmens zu dienen und das öffentliche Versiche­
rungswesen in Deutschland zu fördern. Sie kann, soweit 
dieses dem Gegenstand des Unternehmens dient, auch 
außerhalb ·westfalens andere Unternehmen gründen, er­
werben und sich an ihnen beteiligen, sowie Unternehmen 
leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung 
beschränken. Im Rahmen ihres T..Internehmensgegenstan­
des ist die Anstalt berechtigt, Kredite aufzunehmen. 

II. 
Gewährträger und Stammkapital 

§3 
Gewährträger und Stammkapital 

(1) Die Gewährträger der Provinzial Holding Westfalen 
sind 

1. der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, lVIünster, 

2. der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover­
band, Münster, 

3. die Westdeutsche Landesbank Girozentra~e. Düssel-
dorf/Münster. · 

(2) Die Provinzial Holding Westfalen ist mit eii-iem 
Stammkapital von 100 Mio. Euro ausgestattet. Daran sind 
der Landschaftsverband Westfalen-Lippe !nit 50 Mio. 
Euro, der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giro­
verband mit 25 Mio. Euro und die Westdeutsche Landes­
bank Girozentrale mit 25 Mio. Euro beteiligt. Die Erhö­
hung des Stammkapitals kann durch Einzahlung oder 
aus Rücklagemitteln der Anstalt erfolgen. Die zur Errei­
chung des in Satz 1 genannten Stammkapitals er:orderli­
che Kapitalerhöhung wird in Höhe von 2,04516752 ::.\fio. 
Euro durch die Eintragung der Verschmelzung der Pro­
vinzial Holding Westfalen gemäß Verschmelzllngsvertrag 
'!.Om 5. Oktober 2001 ins Handelsregister aufgeb:-acht. Im 
Ubrigen erfolgt die Erhöhung des Stammkapitals durch 
Umwandlung von Rücklagemitteln der Ansta:t. 

(3) Das Stammkapital kann .~us dem Jahresüberschuss 
angemessen verzinst werden. Uber die Höhe der Verzin­
sung entscheidet die Gewährträgerversammlung. 

(4) Zur Deckung außergewöhnlicher Verluste sind 
Sicherheitsrücklagen zu bilden. Sie sollen 20% der jewei­
ligen konsolidierten Bruttobeitragseinnahme des Kon­
zerns betragen. Die Bildung sonstiger freier Rüc1dagen im 
Bedarfsfall ist zulässig. 

(5) Es können weitere Gewährträger, die juristische 
Personen des öff entliehen Rechts sein m:issen. unter 
Beteiligung am Stammkapital hinzutreten. Jeder Ge­
':Yährträger kann aus dem Kreis der Gewährträger unter 
Ubertragung seiner Rechte und Pflichten auf die verblie­
benen oder hinzutretenden ausscheiden. 

(6) Im Falle der Auflösung der Provbzial Holding 
Westfalen fällt das nach Abzug der Verbhldlichkeiten 

verbleibende Vermögen den Gewährträgern im Verhält-
nis ihrer Anteile am Stammkapital zu. · 

III. 
Verfassung der Anstalt 

§4 

Organe der Anstalt 

Organe der Provinzial Holding Westfalen sind: 

1. der Vorstand, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. die Gewährträgerversammlung. 

A. 
Vorstand 

§ 5 

Zusammensetzung 
und Beschlussfassung 

Der Vorstand besteht aus mindeste:::is drei Personen . 
Der Verwaltungsrat kann eine höhere Zahl bestimmen. 

Die Beschlüsse des Vorstands ,verden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt. Ist ein Vorsitzender des Vor­
stands ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit seine 
Sti:nme den Ausschlag. 

§ 6 

Vertretung und Geschäftsführung 

(1) Die Anstalt wird durch zwei Vorstandsr:litglieder 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hiervon aus­
genommen ist die Vertretung in Angelegenheiten im 
Sinne des § 9 (2) c) dieser Satzung. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes können, soweit 
gesetzlich zulässig, durch den Verwaltungsrat von den 
Beschränkungen des§ 181 BGB befreit werden. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte in eigene::.- Verant­
wortung nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung. 

B. 
Verwaltungsrat 

§7 
Bestellung und Amtszeit 

(1) Der Venvaltungsrat besteht aus 

1. dem Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen­
Lippe als Vorsitzendem, 

2. dem Verbandsvorstehe:::- des \Vestfälisch-Lippischen 
Sparkassen- und Giroverbandes als erstem stellvertre­
:enden Vorsitzenden, 

3. einem Mitglied des Vorstandes der Westdeu:schen 
Landesbank Girozentrale als zweitem stellve::.-treten­
den Vorsitzenden, 

4. einem weiteren Mitglied, das vom Landschaftsverband 
zu benennen ist, als drittem stellvertretenden Vorsit­
zenden, 

5. 14 weiteren J.tlitgliedern, von denen 4 vom Land­
schaftsverband Westfalen-Lippe, je 2 vom Westfä­
lisch-Lippischen Spar~assen- und Giroverband und 
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale entsandt 
und 6 von der Belegschaft der Westfälischen Provinzial 
Versicherung AG und der Westfälischen Provinzial 
Lebensversicherung AG gewählt werden. 

(2) Die Vertreter der Belegschaft werden von der 
Belegschaft der Westfälischen Provinzial Versicherung 
AG :md der Westfälischen Provinzial Lebensversiche­
rung AG in Unvahl wie folgt gewählt: 

1. Wählbar ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, der 
Belegschaft angehört und das passive Wahlrecht zu 
deren Betriebsrat besitzt. 
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2. Vorschlagsberechtigt sind der Betriebsrat oder min­
destens 100 Wahlberechtigte. 

3. Die Wahl ist eine Personenwahl; sie erfolgt durch 
Ankreuzen von bis zu sechs Bewerbern auf einer Liste, 
die alle Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge 
enthält. Für die Durchführung der Wahl ist im übrigen 
das Betriebsverfassungsgesetz entsprechend anzuwen­
den. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates 
beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Amtszeit eines Mitglie­
des dauert das Amt bis zum Eintritt des nachfolgenden 
Mitgliedes fort. 

(4) Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat endet: 

1. bei einem entsandten Mitglied mit seiner Abberufung 
durch die entsendende Stelle, die jederzeit möglich ist, 
oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen, unter 
denen die Entsendung erfolgte, worüber die entsen­
dende Stelle entscheidet, 

2. bei einem Belegschaftsvertreter mit Beendigung seines 
aktiven Arbeitsverhältnisses mit der Westfälischen 
Provinzial Versicherungs AG und/oder der Westfäli­
schen Provinzial Lebensversicherungs AG. 

3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sein Amt unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung an den 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder den Vorstand 
niederlegen. 

(5) Scheidet ein entsandtes Mitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus, so ist für den Rest 
der Amtszeit ein neues Mitglied zu entsenden. Die 
Nachfolge eines vorzeitig ausgeschiedenen Belegschafts­
vertreters regelt sich nach den entsprechenden Bestim­
mungen ~es Betriebsverfassungsgesetzes. 

(6) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates können nicht 
berufen werden: 

Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesell­
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes, 
Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder Vertre­
terversammlung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Ange­
stellte, Arbeiter oder Repräsentanten von Unternehmen 
sind, die gewerbsmäßig das Versicherungsgeschäft be­
treiben oder vermitteln oder andere Finanzdienstleistun­
gen erbringen und mit der Westfälischen Provinzial in 
Wettbewerb stehen oder die für Verbände dieser Unter­
nehmen tätig sind. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft 
in Verwaltungs- und Aufsichtsräten von Sparkassen und 
öffentlichen Versicherungen, bei denen das Land, ein 
Landschaftsverband oder ein Sparkassen- und Girover­
band an der Trägerschaft beteiligt ist, sowie deren 
Tochterunternehmen und Verbundunternehmen. 

(7) Die in Abs. 1 genannte Besetzung des Verwaltungs­
rats ist ab dem 1. Januar 2002 maßgeblich. 

1. Um diese Besetzung zu erreichen, werden zum 
31. Dezember 2001 12 entsandte Mitglieder abberufen, 
hiervon sechs vom Landschaftsverband \Vestfalen­
Lippe, drei vom Westfälisch-Lippischen Sparkassen­
und Giroverband und drei von der Westdeutschen 
Landesbank Girozentrale. 

2. Von den gewählten Mitgliedern verbleiben die sechs 
Mitglieder im Verwaltungsrat, die in der letzten Ur­
wahl zum Verwaltungsrat die meisten Stimmen er­
langt haben. 

(8) Die Amtszeit der nach Abs. 7 bestimmten Mitglieder 
des Verwaltungsrats endet spätestens am 31. Dezember 
2004. 

§8 
Beschlussfassung 

(1) Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung 
seines Vorsitzenden, so oft es die Geschäftslage erfordert, 
mindestens jedoch zweimal im Jahr. Er muß einberufen 
werden auf Verlangen der stellvertretenden Vorsitzen­
den, des Vorstandes oder wenn ein Mitglied es schriftlich 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt. 

(2) Die Einladung muß die Tagesordnung enthalten; sie 
soll den Mitgliedern und der Aufsichtsbehörde spätestens 
zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich oder durch 
Fernkopie zugehen. In dringenden Fällen kann auf Form 
und Frist verzichtet werden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder zu einer Sitzung eingeladen oder in den Fällen 
des Absatzes 5 zur Stimmabgabe aufgefordert sind und 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder, aus denen der 
Verwaltungsrat zu bestehen hat, persönlich oder durch 
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teil­
nehmen. 

(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr­
heit gefaßt. Ergibt eine Abstimmung im Verwaltungsrat 
Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstim­
mung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stim­
mengleichheit ergibt, der Verwaltungsratsvorsitzende 
zwei Stimmen. Abwesende Verwaltungsratsmitglieder 
können dadurch an der Beschlussfassung des Verwal­
tungsrates und seiner Ausschüsse teilnehmen, daß sie ihre 
Stimme in schriftlicher Form abgeben. Die schriftliche 
Stimmabgabe kann per Post oder auf sonstige Weise 
erfolgen. 

(5) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann einen 
Beschluss des Verwaltungsrats auch ohne Einberufung 
einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung, durch 
Fernkopie oder auf sonstigem elektronischen Wege her­
beiführen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren wider­
spricht. 

(6) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordnung des Verwaltungsrats. 

(7) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Obliegenheiten erfahren, nicht unbefugt verwerten. Diese 
Pflicht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Verwaltungsrat bestehen. 

§9 
Aufgaben 

des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung zu 
überwachen. 

(2) Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere: 

1. Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

2. Festlegung der Bedingungen für deren Anstellung 
sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB im Einzelfall, 

3. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Vorstandsmit­
gliedern, 

4. Bestimmung und Beauftragung des Abschlussprüfers, 

5. Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und 
des Vorschlags für die Verwendung des Jahresüber­
schusses, 

6. Feststellung des Jahresabschlusses, 

7. Empfehlung zu Gegenständen, die der Beschlussfas­
sung der Gewährträgerversammlung unterliegen 
(§ 12), 

8. Bildung von Beiräten (§ 13) und die Festsetzung einer 
Vergütung für die Mitglieder der Beiräte. 

(3) Der Vorstand bedarf, soweit nicht der Wert einen 
vom Verwaltungsrat festzulegenden Betrag unterschrei­
tet, der Zustimmung des Verwaltungsrates für: 

1. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, 

2. Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken, 

3. Aufnahme von Darlehen. 
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(4) Der Verwaltungsrat kann die in § 9 ( 2) 2., 3., (3) 1., 
2., 3. genannten Befugnisse auf den Verwaltungsati.s­
~chuss (§ 11) übertragen. 

§ 10 
Vergütung 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Cber eine Vergütung entscheidet ci.ie 
Gewährträgerversammlung. Soweit hiera-..if ümsatz­
steuer zu e1:t:richten ist, trägt diese die Anstalt. 

§ 11 
Verwaltungsausschuss 

(1) Die l\tlitglieder des Verwaltungsrates gemäß § 7 (1) 
1. bis 4. als Vertreter der Gewährträger sowie zwei von 
del-i Belegschaftsvertretern im Verwaltungsrat aus ihrem 
F,..reis zu wählende Vertreter bilden den Verwaltungs­
ausschuss. Der Verwaltungsausschuss kann drei Mitglie­
der aus dem Verwaltungsrat hinz:.rwählen, von denen 
einer Belegschaftsvertreter sein muß. 

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen­
Lippe, der Verbandsvorsteher des Westfälisch-Lippi­
schen Sparkassen- und Giroverbandes und das lVIitglied 
des Vorstandes der ·westdeutschen Landesbank Girozen­
trale können für den Verwaltungsausschuss eir:en ständi­
gen Vertreter namentlich benennen. Die ständigen Ver­
treter sollen dem Verwaltungsrat angehören und sind 
berechtigt, an ailen Sitzungen des Verwaltungs­
aliSschusses teilzunehmen. 

(3) Der Verwaltungsausschuss bereitet die Sitzungen 
des Verwaltungsrates der Provinzial Holding Westfalen 
und der Au~sichtsräte der Westfälischen Provinzial Ver­
sicherung AG und der Westfälischen Provinzial Lebens­
versicherung AG vor und beschließt über die ihm vo:-n 
Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben. Die Befugnisse 
der Aufsichtsräte der Westfälischen Provinzial Versiche­
rung Aktiengesellschaft und der Westfälischen Provinzial 
Lebensversichenmg Aktiengesellschaft werden dadurch 
nicht berüh:t 

(4) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

C. 
Gewährträgerversammlung·-

§ 12 
Gewährträgerversammlung 

(1) In die Gewährträgerversammlung können der Land­
schaftsverband Westfalen-Lippe vier, die übrigen Ge­
währträger je zwei Vertreter entsenden. 

(2) Die Gewährträgerversammbr:g entscheidet nach 
Beratung durch den Venvaltungsrat über 

1. Erhöhungen und Herabsetzungen des Stammkapitals 
(§ 3 [2]), 

2. die Venvendung des Jahresüberschusses oder die Be­
handlung eines Jahresfehlbetrages, insbesondere die 
Höhe der Verzinsung des Sta:mr.ikapitals (§ 3 [3]), 

3. die Entlastur:.g des Vorstandes und des Verwaltungs­
rates, 

4. die Vereinigung mit anderen U:::-iternehmen, insbeson­
dere, soweit diese mit einer Verändenmg des Ge­
schäftsgebiets einhergeht, 

5. die Aufnahme von Gewährträgern unter Beteilig:mg 
am Stammkapital sowie die -C-bertragung des Gewähr­
trägeranteils bei Ausscheiden eines Gewährträgers 
(§ 3 [4]), 

6. die Änderung der Satzung und die Auflösung der 
Anstalt, 

7. die Umwandlung der Anstalt entsprechend den Vor­
schriften des Umwandlungsgesetzes, 

8. eine Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Gewährträgerversammlung, 

9. Abschluss und Aufhebung von Unternehmensverträ­
gen, insbesondere von Beb.errschungs- und GewiIL.11.ab­
führungsverträgen. 

(3) Beschlüsse werde!l mit Mehrheit der auf die Ge­
währträger entfallenden Stimmrechte gefaßt, wobei je 
50.000 Euro des Stammkapitals eine Stir.ime geben. 

Beschlüsse über die Erhöhung oder Herabsetzung des 
Stammkapitals (§ 3 [2]), über die Veränderung des 
Geschäftsgebietes (§ 12 [2] 4.), die Aufnahme neuer 
Gewährträger (§ 12 [2J 5.), die Vereinigung mit einem 
anderen Unternehmen (§ 12 [2] 4.), die Au.fiösung de:::­
.Anstalt (§ 12 (2) 6.), über eine Umwandlung (§ 12 [2] 7.) 
bedürfen der Ebstimrnigke:.t; Bescl:lüsse über andere 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei 
Viertel aller Stimr.aen. 

Das Stimmrecht wird einheit:i.ch durch eine::1 von dem 
jeweiligen Gewährträger zu bestim::nenden Vertreter aus­
geübt. Es kann auch durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden. Ft.r die Vollmacht ist die schriftliche 
Form erforderlich. Die Vollmachtsurkunde ist der .. ~.n­
sta:t vorzulegen und bleibt in il:rer Verwahrung. 

(4) Die Gewährträgerversammlung ist nur beschlussfä­
hig, wenn der Landschaftsver::mnd und einer der anderen 
Gewährträger ver::reten sind. Die Gewährträgerver­
sammlung ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
einzuberufen, wenn dies ein Gewährträger, der Verwal­
tungsrat oder der Vorstand unter Angabe der Verhand­
lungsgegenstände beantragt. Die Einladung muss die 
Tagesordnung enthal:en; sie soll den Gewährträgern 
spätestens einen Monat vor der Sitzung zugehen. In 
dringenden Fällen kann auf Form und Frist verzichtet 
werden, sofern alle Gewährträger diesem Vorgehen zu­
stimmen. 

(5) Die Mitglieder des Vors:andes nehmen an den 
Sitzungen der Gewährträge:::v-ersammlung teil. Die Mit­
glieder des Verwaltungsrates können als Gäste teilneh­
men. 

(6) § 8 (6) und (8) gilt entsprechend. 

(7) Die Gewährträgenre:::-sammlung kann eine angemes­
sene Vergütung für die :Ylitglieder der Gewährträgerver­
sammlung festsetzen. Soweit hierauf Umsatzsteuer zu 
entrichten ist, trägt diese die i\.nstalt. 

§ 13 
Beiräte 

(1) Zur sachverständiger: Beratung der Provinzial Hol­
ding Westfalen bei de:::- Wahrnehmung ihrer Geschäfte 
kann der Verwaltungsrat Beiräte bilden. 

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Verwaltungs­
rats oder einer seiner Stellvertreter. Der Venvalt:mgsrat 
kann für die Beiräte Geschäftsordnungen erlassen. 

(3) An die ::VIitgl:.eder der Beiräte wird eine Vergütung 
gezahlt, deren Höhe vom Verwaltungsrat geregelt wird. 
Soweit hierauf U• satzsteuer zu entrich:en ist, trägt diese 
die Anstalt. 

IV. 
Rechnungslegung, Gewinnverwendung 

§ 14 
Rechnungslegung, Gewinnvenvendung 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlich zulässi­
gen Frist für das vergangene Geschäfts:ahr den Jahresab­
schluss sowie den Lagebericht aufzustellen und dem 
Abschlussprüfer vorzulegen. 

(2) Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts 
des Abschlussprüfers hat der Vorstand den Jahresab­
schluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht zu­
sammen mit dem Vorschlag über die Verwendung des 
Bilanzgewinns dem Verwaltungsrat vorzulegen. 

(3) Geschäftsjahr is·t das Kalenderjahr. 
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§ 15 
Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Provinzial Holding Westfalen 
erfolgen im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen. 

§ 16 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 19. November 2001 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Siegel 

Ausgefertigt. 

Münster, den 20. November 2001 

Schäfer 
Dr. Winkler 
de Backere 

763 

- GV. NRW. 2001 S. 782. 

Satzung 
der Provinzial Leben Holding Westfalen 

Vom 19. November 2001 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§1 
Firma, Sitz 

(1) Die „Provinzial Leben Holding Westfalen" ist eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts :im Sinne des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Westfälischen 
Provinzial-Versicherungsanstalten vom 14. November 
2001. 

(2) Die Provinzial Leben Holding Westfalen ist berech­
tigt, ein Dienstsiegel mit der Inschrift „Provinzial Leben 
Holding Westfalen" zu führen. Die von ihr ausgestellten 
und mit dem Dienstsiegel versehenen Schriftstücke sind 
öffentliche Urkunden. 

(3) Die Provinzial Leben Holding Westfalen ist berech­
tigt, die iVIitwirkung und Unterstützung von Behörden 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts gegen Er­
stattung der baren Auslagen in Anspruch zu nehmen, 
soweit gesetzliche Vorschriften oder dienstliche Interes­
sen dem nicht entgegenstehen. Insbesondere ist sie be­
fugt, Grundbücher und Akten einzusehen und einfache 
oder beglaubigte Abschriften von Grundbuchblättern zu 
fordern. 

(4) Soweit die Gesetze, diese Satzung oder sonstige 
spezielle Rechtsregelungen nicht entgegenstehen, gelten 
rechtsanalog die Grundsätze des Aktienrechts. 

(5) Sitz der Provinzial Leben Holding Westfalen ist 
Münster (Westf.). 

(6) Bis zur .Verschmelzung der Provinzial Leben Hol­
ding Westfalen auf die Provinzial Holding Westfalen 
besteht eine Organ- und Verwaltungsgemeinschaft mit 
der Provinzial Holding Westfalen. 

§2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist 

1. die Beteiligung an, 

2. die Führung und Steuerung von sowie 

3. die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von 
Versicherungsunternehmen, mit dem Ziel der flächen­
deckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versiehe..: 
rungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenori- · 
entierten, regional dezentralisierten ausgewogenen 
Marktes für Versicherungsprodukte, insbesondere im 
Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 

Eine begrenzte Tätigkeit außerhalb Deutschlands im 
europäischen Binnenmarkt ist zulässig. 

(2) Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch 

1. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von 
Beteiligungen an Versicherungsunternehmen mit der 
in Abs. 1 genannten Zielsetzung, sowie an sonstigen 
Unternehmen im In- und Ausland, soweit es dem in 
Abs. 1 genannten Zweck dient, 

2. die Tätigkeit im Bereich der Kapitalanlage sowie des 
Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäfts -

3. der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen. 

(3) Die Anstalt ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des 
Unternehmens zu dienen und das öffentliche Versiche­
rungswesen in Deutschland zu fördern. Sie kann, soweit 
dieses dem Gegenstand des Unternehmens dient, auch 
außerhalb Westfalens andere Unternehmen gründen, er­
werben und sich an ihnen beteiligen, sowie Unternehmen 
leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung 
beschränken. Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstan­
des ist die Anstalt berechtigt, Kredite aufzunehmen. 

n. 
Gewährträger und Stammkapital 

§3 
Gewährträger und Stammkapital 

(1) Die Gewährträger der Provinzial Leben Holding 
Westfalen sind 

a) der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, 

b) der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover­
band, Münster, 

c) die Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düssel­
dorf/Münster. 

(2) Die Provinzial Leben Holding Westfalen ist mit 
einem Stammkapital von 2.045.167 ,52 Euro ausgestattet. 
Daran sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit 
1.022.583,76 Euro, der Westfälisch-Lippische Sparkassen­
und Giroverband mit 511.291,88 Euro und die Westdeut­
sche Landesbank Girozentrale mit 511.291,88 Euro betei­
ligt. Die Erhöhung des Stammkapitals kann durch Ein­
zahlung oder aus Rücklagemitteln der Anstalt erfolgen. 

(3) Das Stammkapital kann aus dem Jahresüberschuss 
angemessen verzinst werden. Über die Höhe der Verzin­
sung entscheidet die Gewährträgerversammlung. 

(4) Es können weitere Gewährträger, die juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sein müssen, unter 
Beteiligung am Stammkapital hinzutreten. Jeder Ge­
währträger kann aus dem Kreis der Gewährträger unter 
Übertragung seiner Rechte und Pflichten auf die verblie­
benen oder hinzutretenden ausscheiden. 

(5) Im Falle der Auflösung der Provinzial Leben 
Holding Westfalen fällt das nach Abzug der Verbindlich­
keiten verbleibende Vermögen den Gewährträgern im 
Verhältnis ihrer Anteile am Stammkapital zu. 

III. 
Verfassung der Anstalt 

§4 
Organe der Anstalt 

Organe der Provinzial Leben Holding Westfalen sind: 

1. der Vorstand, 
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2. der Verwaltungsrat, 

3. die Gewährträgerversammlung. 

A. 
Vorstand 

§5 
Zusammensetzung 

und Beschlussfassung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. 
Der Verwaltungsrat kann eine höhere Zahl bestimmen. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Ist ein Vorsitzender des Vor­
stands ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit seine 
St~mme den Ausschlag. 

§6 
Vertretung 

und Geschäftsführung 

(1) Die Anstalt wird durch zwei Vorstandsmitglieder 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hiervon aus­
genommen ist die Vertretung in Angelegenheiten im 
Sinne des § 9 (2) c) dieser Satzung. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes können, soweit 
gesetzlich zulässig, durch den Verwaltungsrat von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte in eigener Verant­
wortung nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung. 

B. 
Verwaltungsrat 

§ 7 
Bestellung und Amtszeit 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 

1. dem Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen­
Lippe als Vorsitzendem, 

2. dem Verbandsvorsteher des Westfälisch-Lippischen 
Sparkassen- und Giroverbandes als erstem stellvertre­
tenden Vorsitzenden, 

3. einem Mitglied des Vorstandes der \Vestdeutschen 
Landesbank Girozentrale als zweitem stellvertreten­
den Vorsitzenden, 

4. einem weiteren Mitglied, das vom Landschaftsverband 
zu benennen ist, als drittem stellvertretenden Vorsit­
zenden, 

5. 14 weiteren Mitgliedern, von denen 4 vom Land­
schaftsverband Westfalen-Lippe, je 2 vom Westfä­
lisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverband und 
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale entsandt 
und 6 von der Belegschaft der Westfälischen Provinzial 
Versicherung AG und der Westfälischen Provinzial 
Lebensversicherung AG gewählt werden. 

(2) Die Vertreter der Belegschaft werden von der 
Belegschaft der Westfälischen Provinzial Versicherung 
AG und der Westfälischen Provinzial Lebensversiche­
rung AG in Urwahl wie folgt gewählt: 

1. Wählbar ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, der 
Belegschaft angehört und das passive Wahlrecht zu 
deren Betriebsrat besitzt. 

2. Vorschlagsberechtigt sind der Betriebsrat oder min­
destens 100 Wahlberechtigte. 

3. Die Wahl ist eine Personenwahl; sie erfolgt durch 
Ankreuzen von bis zu sechs Bewerbern auf einer Liste. 
die alle Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge 
enthält. Für die Durchführung der Wahl ist im übrigen 
das Betriebsverfassungsgesetz entsprechend anzuwen­
den. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates 
beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Amtszeit eines Mitglie­
des dauert das Amt bis zum Eintritt des nachfolgenden 
Mitgliedes fort. 

(4) Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat endet: 

1. bei einem entsandten Mitglied mit seiner Abberufung 
durch die entsendende Stelle, die jederzeit möglich ist, 
oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen, unter 
denen die Entsendung erfolgte, worüber die entsen­
dende Stelle entscheidet, 

2. bei einem Belegschaftsvertreter mit Beendigung seines 
aktiven Arbeitsverhältnisses mit der Westfälischen 
Provinzial Versicherungs AG und/oder der Westfäli­
schen Provinzial Lebensversicherungs AG. 

3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kan,."'1. sein Amt unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung an den 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder den Vorstand 
niederlegen. 

(3) Scheidet ein entsandtes l\ilitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus, so ist für den Rest 
der Amtszeit ein ne'..les Mitglied zu entsenden. Die 
Nachfolge eines vorzeitig ausgeschiedenen Belegschafts­
vertreters regelt sich nach den entsprechenden Bestim­
mungen des Betriebsverfassungsgesetzes. 

(6) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates können nicht 
berufen werden: 

Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschaf­
ter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes, Auf­
sichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder Vertreter­
versammlung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Angestellte, 
Arbeiter oder Repräsentanten von Unternehmen sind, die 
gewerbsmäßig das Versicherungsgeschäft betreiben oder 
vermitteln oder andere Finanzdienstleistungen erbringen 
und mit der Westfälischen Provinzial in Wettbewerb 
stehen oder die für Verbände dieser Unternehmen tätig 
sind. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in Verwal­
tungs- und Aufsichtsräten von Sparkassen und öffentli­
chen Versicherungen, bei denen das Land, ein Land­
schaftsverband oder ein Sparkassen- und Giroverband 
an der Trägerschaft beteiligt ist, sowie deren Tochterun­
ternehmen und Verbundunternehmen. 

(7) Die in Abs. 1 genannte Besetzung des Verwaltungs­
rats ist ab dem 1. Januar 2002 maßgeblich. 

1. Gm diese Bese:zung zu erreichen, werden zum 
31. Dezember 2001 12 entsandte Mitglieder abberufen, 
hiervon sechs vom Landschaftsverband \Vestfalen­
Lippe, drei vom Westfälisch-Lippischen Sparkassen­
und Giroverband und drei von der Westdeutschen 
Landesbank Girozentrale. 

2. Von den gewählten Mitgliedern verbleiben die sechs 
Mitglieder im Verwaltungsrat, die in der letzten Ur­
wahl zum Verwaltungsrat die meisten Stimmen er­
langt haben. 

(8) Die Amtszeit der nach Abs. 7 bestimmten Mitglieder 
des Verwaltungsrats endet spätestens am 31. Dezember 
2004. 

§8 
Beschlussfassung 

(1) Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung 
seines Vorsitzenden., so oft es die Geschäftslage erfordert, 
mindestens jedoch zweimal im Jahr. Er muß einberufen 
werden auf Verlangen der stellvertretenden Vorsitzen­
den, des Vorstandes oder wenn ein :).;Iitglied es-schriftlich 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt. 

(2) Die Einladung muß die Tagesordnung enthalten; sie 
soll den Mitgliedern und der Aufsichtsbehörde spätestens 
· zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich oder durch 
Fernkopie zugehen. In dringenden Fällen kann auf Form 
und Frist verzichtet werden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder zu einer Sitzung eingeladen oder in den Fällen 
des Absatzes 5 zur Stimmabgabe aufgefordert sind und 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder, aus denen der 
Verwaltungsrat zu bestehen hat, persönlich oder durch 
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schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teil­
nehmen. 

(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr­
heit gefasst. Ergibt eine Abstimmung im Verwaltungsrat 
Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstim­
mung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stim­
mengleichheit ergibt, _der Verwaltungsratsvorsitzende 
zwei Stimmen. Abwesende Verwaltungsratsmitglieder 
können dadurch an der Beschlussfassung des Verwal­
tungsrates und seiner Ausschüsse teilnehmen, daß sie ihre 
Stimme in schriftlicher Form abgeben. Die schriftliche 
Stimmabgabe kann per Post oder auf sonstige Weise 
erfolgen. 

(5) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann einen 
Beschluss des Verwaltungsrats auch ohne Einberufung 
einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung, durch 
Fernkopie oder auf sonstigem elektronischen Wege her­
beiführen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren wider­
spricht. 

(6) Über die vom Verwaltungsrat gefaßten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Einzelheiten regelt die 
Geschäftsord.i1.ung des Verwaltungsrats. 

(7) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Obliegenheiten erfahren, nicht unbefugt verwerten. Diese 
Pflicht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Verwaltungsrat bestehen. 

§9 
Aufgaben 

des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung zu 
überwachen. 

(2) Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere: 

1. Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

2. Festlegung der Bedingungen für deren Anstellung 
sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB im Einzelfall, 

3. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Vorstandsmit­
gliedern, 

4. Bestimmung· und Beauftragung des Abschlussprüfers, 

5. Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und 
des Vorschlags für die Ven-vendung des J ahresüber-
schusses, · 

6. Feststellung des Jahresabschlusses, 

7. Empfehlung zu Gegenständen, die der Beschlussfas­
sung der Gewährträgerversammlung unterliegen 
(§ 12), 

8. Bildung von Beiräten (§ 13) und die Festsetzung einer 
Vergütung für die Mitglieder der Beiräte. 

(3) Der Vorstand bedarf, soweit nicht der Wert einen 
vom Verwaltungsrat festzulegenden Betrag unterschrei­
tet, der Zustimmung des Verwaltungsrates für: 

1. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, 

2. Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken, 

3. Aufnahme von Darlehen. 

(4) Der Verwaltungsrat kann die in § 9 (2) 2., 3., (3) 1., 
2., 3., genannten Befugnisse auf den Verwaltungsaus­
schuss(§ 11) übertragen. 

§ 10 
Vergütung 

Die Mitglieder de~ Verwaltungsrats üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Uber eine Vergütung entscheidet die 
Gewährträgerversammlung. Soweit hierauf Umsatz­
steuer zu entrichten ist, trägt diese die A."'1stalt. 

§ 11 
Verwaltungsausschuss 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß § 7 (1) 
1. bis 4. als Vertreter der Gewährträger sowie zwei von 
den Belegschaftsvertretern. im Verwaltungsrat aus ihrem 
F...reis zu wählende Vertreter bilden den Verwaltungs­
ausschuss. Der Verwaltungsausschuss kann drei Mitglie­
der aus dem Verwaltungsrat hinzuwählen, von denen 
einer Belegschaftsvertreter sein muß. 

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen­
Lippe, der Verbandsvorsteher des Westfälisch-Lippi­
schen Sparkassen- und Giroverbandes und das ?vlitglied 
des Vorstandes der Westdeutschen Landesbank Girozen­
trale können für den Verwaltungsausschuß eüien ständi­
gen Vertreter namentlich benennen. Die ständigen Ver­
treter sollen dem Verwaltungsrat angehören und sind 
berechtigt, an allen Sitzungen des Verwaltungsaus­
schusses teilzunehmen. 

(3) Der Verwaltungsausschuss bereitet die Sitzungen 
des Verwaltungsrates der Provinzial Holding Westfalen 
und der Aufsichtsräte der Westfälischen Provinzial Ver­
sicherung AG und der Westfälischen Provinzial Lebens­
versicherung AG vor und beschließt über die ihm vom 
Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben. Die Befugnisse 
der Aufsichtsräte der Westfälischen Provinzial Versiche­
rung Aktiengesellschaft und der Westfälischen Provinzial 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft werden dadurch 
nicht berührt. 

(4) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

C. 
Gewährträgerversammlung 

§ 12 
Gewährt::rägerversammlung 

(1) In die Gewährträgerversammlung können der Land­
schaftsverband Westfalen-Lippe vier, die übrigen Ge­
währträger je zwei Vertreter entsenden. 

(2) Die Gewährträgerversammlung entscheidet nach 
Beratung durch den Verwaltungsrat über 

1. Erhöhungen und Herabsetzungen des Stammkapitals 
(§ 3 [2]), 

2. die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Be­
handlung eines Jahresfehlbetrages, insbesondere die 
Höhe der Verzinsung des Stammkapitals(§ 3 [3]), 

3. die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungs­
rates, 

4. die Vereinigung mit anderen Unternehmen, insbeson­
dere, soweit diese mit einer Veränderung des Ge­
schäftsgebiets einhergeht, 

5. die Aufnahme von Gewährt.~ägern unter Beteiligung 
am Stammkapital sowie die Ubertragung des Gewähr­
trägeranteils bei Ausscheiden eines Gewährträgers 
(§ 3 [4]), 

6. die Änderung der Satzung und die Auflösung ·der 
Anstalt, 

7. die Umwandlung der Anstalt entsprechend den Vor­
schriften des Umwandlungsgesetzes, 

8. eine Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Gewährträgerversammlung, 

Abschluss und Aufhebung von Unternehmensverträgen, 
insbesondere von · Beherrschungs- und Gewinnabfüh­
rungsverträgen. 

(3) Beschlüsse werden mit Mehrheit der auf die Ge­
währträger entfallenden Stimmrechte gefaßt, wobei je 
50.000 Euro des Stammkapitals eine Stimme geben. 

Beschlüsse über die Erhöhung oder Herabsetzung des 
Stammkapitals (§ 3 [2]), über die Veränderung des 
Geschäftsgebietes (§ 12 [2] 4.), die Aufnahme neuer 
Gewährträger (§ 12 [2] 5.), die Vereinigung mit einem 
anderen Unternehmen (§ 12 [2] 4.), die Auflösung der 
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Anstalt (§ 12 [2] 6.), über eine Umwandlung (§ 12 [2] 7.) 
bedürfen der Einstimmigkeit; Beschlüsse über andere 
Satzungsänderungen bedürfen einer ::..VIehrheit von drei 
Viertel aller Stimmen. 

Das Stimmrecht wird einheitlich durch einen von dem 
jeweiligen Gewährträger zu bestimmenden Vertreter aus­
geübt. Es kann auch durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche 
Form erforderlich. Die Vollmachtsurkunde ist der An­
stalt vorzulegen und bleibt in ihrer Verwahrung. 

(4) Die Gewährträgerversammlung ist nur beschlussfä­
hig, wenn der Landschaftsverband und einer der anderen 
Gewährträger vertreten sind. Die Gewährträgerver­
sammlung ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
einzuberufen, wenn dies ein Gewährträger, der Verwal­
tungsrat oder der Vorstand unter Angabe der Verhand­
lungsgegenstände beantragt. Die Einladung muß die 
Tagesordnung enthalten; sie soll den Gewährträgern 
spätestens einen Monat vor der Sitzung zugehen. In 
dringenden Fällen kann auf Form und Frist verzichtet 
werden, sofern alle Gewährträger diesem Vorgehen zu­
stimmen. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes neh..."'Ilen an den 
Sitzungen der Gewährträgerversamµilung teil. Die Mit­
glieder des Verwaltungsrates können als Gäste teilneh­
men. 

(6) § 8 (6) und (8) gilt entsprechend. 

(7) Die Gewährträgerversammlung kann eine angemes­
sene Vergütung für die Mitglieder der Gewährträgerver­
sammlung festsetzen. Soweit hierauf Umsatzsteuer zu 
entrichten ist, trägt diese die Anstalt. 

§ 13 
Beiräte 

(1) Zur sachverständigen Beratung der Prmrinzial Le­
ben Holding Westfalen bei der Wahrnehmung ihrer 
Geschäfte kann der Verwaltungsrat Beiräte bilden. 

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Verwaltungs­
rats oder einer seiner Stellvertreter. Der Verwaltungsrat 
kann für die Beiräte Geschäftsordnungen erlassen. 

(3) An die Mitglieder der Beiräte wird eine Vergütung 
gezahlt, deren Höhe vom Verwaltungsrat festgesetzt 
wird. Soweit hierauf Umsatzsteuer zu entrichten ist, trägt 
diese die Anstalt. 

IV. 
Rechnungslegung, 

Ge\vinnvenvendung 

§ 14 
Rechnungslegung, 

Ge\vinnvenvendung 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlich zulässi­
gen Frist für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresab­
schluss sowie den Lagebericht aufzustellen und dem 
Abschlussprüfer vorzulegen. 

(2) Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts 
des Abschlussprüfers hat der Vorstand den Jahresab­
schluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht zu­
sammen mit dem Vorschlag über die Verwendung des 
Bilanzgewinns dem Verwaltungsrat vorzulegen. 

{3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 15 
Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Provinzial Leben Holding 
Westfalen erfolgen im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen. 

§ 16 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 19. November 2001 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Siegel 

Ausgefertigt. 

Münster, den 20. :::.Tovember 2001 
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Schäfer 
Dr. Winkler 
de Backere 

- GV. NRW. 2001 S. 786. 

Satzungs beschluss 
der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät 

über die Ausgliederung des operativen Geschäftes 
der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät• 

Vom 19. November 2001 

§1 
Gegenstand 

(1) Das operative Geschäft der Westfälischen Provin­
zial-Feuersozietät mit Ausnahme des aktiven Rückversi­
cherungsgeschäfts wird auf die Westfälische Provinzial 
Versicherung Aktiengesellschaft ausgegliedert. 

(2) Die Westfälische Provinzial-Feuersozietät hält die 
Aktien der Westfälische Provinzial Versicherung Aktien­
gesellschaft. 

§2 
Durchführung 

der Ausgliederung 

Die Organe der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät 
führen die zum Vollzug der Ausgliederung des operativen 
Geschäfts erforderlichen Schritte entsprechend ihren 
Zuständigkeiten durch. 

§3 
Bekanntmachung 

Diese Satzung wird im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nordrhein-vVestfalen bekannt gemacht. 

§4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 19. November 2001 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-\Vestfalen 

Im Auftrag 
Dr. Siegel 

Ausgefertigt. 

Münster, den 20. November 2001 

Schäfer 
Dr. Winkler 
de Backere 

- GV. NRW. 2001 S. 789. 
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763 
Satzungsbeschluss der Westfälischen 

Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 
über die Ausgliederung des operativen Geschäfts 

der Westfälischen 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 

Vom 19. November 2001 

§ 1 
Gegenstand 

(1) Das operative Geschäft. der Westfälischen Provin­
zial-Lebensversicherungsanstalt wird auf die Westfäli­
sche Provinzial Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
ausgegliedert. 

(2) Die Westfälische Provinzial-Lebensversicherungs­
anstalt hält die Aktien der Westfälische Provinzial Le­
bensversicherung Aktiengesellschaft. 

§2 
Durchführung 

der Ausgliederung 

Die Organe der Westfälischen Provinzial-Lebensversi­
cherungsanstalt führen die zum Vollzug der Ausgliede­
nmg des operativen Geschäfts erforderlichen Schritte 
entsprechend ihren Zuständigkeiten durch. 

§3 
Bekanntmachung 

Diese Satzung wird im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. 

§4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 19. November 2001 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Siegel 

Ausgefertigt. 

Münster, den 20. November 2001 

Schäfer 
Dr. Winkler 
de Backere 

763 

- GV. :t-.l""RW. 2001 S. 790. 

Satzungsbeschluss 
der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät 

betreffend die Vereinigung 
der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät 

und der Westfälischen 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 

Vom 19. November 2001 

§1 
Gegenstand 

(1) Die Westfälische Provinzial-Lebensversicherungs­
anstalt wird im Wege der Aufnahme durch Übertragung 
des Vermögens ohne. Abwicklung auf die Westfälische 
Provinzial-Feuersozietät verschmolzen. 

(2) Gegenstand der Aufnahme nach § 1 Abs. 1 sind alle 
Aktiva und Passiva der Westfälischen Provinzial-Le­
bensversicherungsanstal t. 

§2 
Durchführung 

der Vereinigung der Anstalten 

(1) Die Organe der Westfälischen Provinzial-Feuerso­
zietät und der Westfälischen Provinzial-Lebensversiche­
rungsanstal t führen die für den Vollzug der Vereinigung 
erforderlichen Schritte entsprechend ihren jeweiligen 
Zuständigkeiten durch. 

(2) Das Umwandlungsgesetz find~t entsprechende An­
wendung. Insbesondere erfolgt die Ubertragung des Ver­
mögens der Westfälischen Provinzial-Lebensversiche­
rungsanstalt auf die Westfälische Provinzial-Feuersozie­
tät im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. 

§3 
Bekanntmachung 

Die Satzung wird im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. 

§4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 19. November 2001 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Siegel 

Ausgefertigt. 

Münster, den 20. November 2001 

Schäfer 
Dr. Winkl.er 
de Backere 
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Satzungsbeschluss der Westfälischen 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 

betreffend die Vereinigung 
der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät 

und der Westfälischen 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt 

Vom 19. November 2001 

§1 
Gegenstand 

(1) Die Westfälische Provinzial-Lebensversicherungs­
anstalt wird im Wege der Aufnahme durch Übertragung 
des Vermögens ohne Abwickhmg auf die Westfälische 
Provinzial-Feuersozietät verschmolzen. 

(2) Gegenstand der Aufnahme nach ·§ 1 Abs. 1 sind alle 
Aktiva und Passiva der Westfälischen Provinzial-Le­
bensversicherungsanstal t. 

§2 
Durchführung 

der Umstrukturierungsmaßnahmen 

(1) Die Organe der Westfälischen Provinzial-Feuers-o­
zietät und der Westfälischen Provinzial-Lebensversiche­
rungsanstalt führen die für den Vollzug der Vereinigung 
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erforderlichen Schritte entsprechend ihren jeweiligen 
Zuständigkeiten durch. 

(2) Das Umwandlungsgesetz find~t entsprechende An­
wendur:g. Insbesondere erfolgt die Ubertragung des Ver­
:::nögens der Westfälischen Provinzial-Leber:sversicl:e­
rungsanstalt auf die Westfälische Provinzial-Feuersozie­
tät im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. 

§3 
Bekanntmachung 

Die Satzung wird im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nordrn.ein-Westfalen bekannt gemacht. · 

§4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 19. November 2001 

Fir:.anzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Siegel 

Ausgefertigt. 

:Münster, den 20. ::;Tovember 2001 

Schäfer 
Dr. Winkler 
de Backere 
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